
schale gutachterliche Aussagen, die mehr auf den Blut
alkoholwert anstatt auf die Analyse des Verhaltens des 
Täters (Zielgerichtetheit und Adäquanz gegenüber 
äußeren Bedingungen) ausgerichtet sind.
Die Aufdeckung der subjektiven Momente im Verhalten 
des Täters bei der Klärung der Frage, ob eine krank
hafte Störung der Geistestätigkeit oder eine Bewußt
seinsstörung durch Vollrausch gegeben war, ist auch 
deshalb wichtig, weil die Gerichte beim Vorliegen von 
Zurechnungsunfähigkeit bestimmte subjektive Momente 
im Handeln des Rauschtäters feststellen und bewerten 
müssen. Das ist besonders bei den Tatbeständen von 
Bedeutung, die sich nur von der subjektiven Seite her 
unterscheiden, wie z. B. vorsätzliche und fahrlässige 
Körperverletzung (§§ 115, 116, 118 StGB).

Prüfung des sog. natürlichen Verhaltensentschlusses

Das Oberste Gericht hat wiederholt ausgesprochen, daß 
bei Vollrauschtaten der sog. natürliche Verhaltensent
schluß des Täters festzustellen ist, der noch eine ge
wisse Auskunft über das verfolgte Ziel der Handlung, 
über Wahrnehmungen und Reaktionsabläufe geben 
kann, denn ein zurechnungsunfähiger Täter ist meistens 
noch nicht reaktionsunfähig und kann noch Verhaltens
impulsen nachkommen./2/
Solange wir noch von einer Handlung im Vollrausch 
sprechen können, besteht grundsätzlich auch die Mög
lichkeit, subjektive Faktoren, die jede Handlung 
zwangsläufig enthält, zu erkennen. Den Begriff „natür
licher Verhaltensentschluß“ hat das Oberste Gericht als 
einen für die praktische Handhabung des § 15 Abs. 1 
StGB tragfähigen Begriff gewählt. Dabei sind wir uns 
durchaus darüber im klaren, daß dieser Begriff nicht 
unproblematisch ist und den aufzudeckenden Prozeß 
einer Handlung im Vollrausch mit seinen vielschichtigen 
Abstufungen an Bewußtheit und Zielrichtung inhaltlich 
nicht völlig zu erfassen vermag. J. L e k s c h a s  hat 
im Hinblick auf eine mögliche Auffächerung des psychi
schen Verhaltens eines Menschen, der im Vollrausch 
handelt, auf unterschiedliche Stufen einer Bewußtseins
helligkeit hingewiesen: In der ersten Stufe sei dem 
Täter noch bewußt, mit welcher Zielrichtung er handelt; 
in der zweiten Stufe fehle ihm dagegen jegliche Be
wußtheit seines Verhaltens und seiner Zielrichtung./3/
Die Erfahrungen aus der Rechtsprechung bestätigen 
eine unterschiedlich ausgeprägte Bewußtheit der Täter 
von Rauschdelikten. Stets müssen aber subjektive Mo
mente des Verhaltens im Vollrausch faßbar sein, um 
einen bestimmten Tatbestand begründen zu können. Die 
Strafrechtspraxis kennt auch viele Fälle, in denen eine 
bestimmte Zielrichtung des Handelns klar erkennbar 
war, der Täter sich jedoch daran nicht mehr erinnerte. 
So hatten z. B. Zeugen bekundet, daß der Täter das 
Opfer erkannt hatte und mit entsprechenden Zieläuße- 
rungen gegen dieses gewalttätig geworden war. Der 
innere Drang zum Handeln hatte dabei durchaus reale 
Bezugspunkte, wie Eifersucht, Ärger usw.
Die bis jetzt zu den unterschiedlichen Stufen der Be
wußtheit bei Rauschtaten erreichten Überlegungen 
scheinen mir jedoch für eine andere Lösung noch nicht 
ausgereift zu sein, um eine der Praxis dienliche Alter
native darstellen zu können. So gehen z. B. die Hin
weise von J. Lekschas für die Bestimmung des verletz^ 
ten Gesetzes, wenn dem Täter jegliche Bewußtheit beim 
Handeln fehle, von demselben Minimum an Bewußtheit 
aus, das die Gerichte auch jetzt fordern (z. B. wenn 
der „Tatvorgang ein typisch vorsätzlicher“ ist, eine be
stimmte Zielrichtung des Handelns typisch ist, eine 
zweckentsprechende Reaktion des Täters auf äußere 
Einflüsse erfolgte oder andere Umstände Vorlagen, die 
Richtung und Ziel der Tat erkennen lassen) 74/ Daß im 
Zweifelsfall immer zugunsten des Angeklagten ent
schieden werden muß, ist ein allgemeiner Grundsatz 
und keineswegs ein Spezifikum dieser Frage.

/2/ Vgl. Ziff. 3 des Beschlusses d'es Präsidiums des Obersten 
Gerichts vom 28. März 1973, a. a. O., S. 8 f.
73/ Vgl. J. Lekschas, „Das vorsätzliche Verschulden“, ln: 
Strafrecht der DDR, Allgemeiner Teil, Heft 5 (Femstudien- 
Lehrmaterial der Humboldt-Universität), Berlin 1973, S. 142 f. 
Hl Vgl. J. Lekschas, a. a. O-, S. 145 f.
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Zur Feststellung der Schuld bei der Herbeiführung des 
Rauschzustandes

Auch bei den zurechnungsunfähigen Rauschtätem tritt 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nur bei Vorliegen von 
Schuld ein. Das Strafgesetz hat die Schuld gewisser
maßen vorverlagert und sie beim „Sich-in-den-Rausch- 
Versetzen“ angesiedelt.
In einer unveröffentlichten Entscheidung hat das Prä
sidium des Obersten Gerichts festgestellt, daß es straf
rechtlich relevantes Handeln ohne Schuld nicht gibt und 
ein schuldhaftes Sich-in-den-Rausch-Versetzen z. B. 
dann verneint werden muß, wenn der Täter erstmals 
in einen pathologischen Rausch gerät oder wenn ihm 
Drogen gegeben wurden, die seine Alkoholverträglich
keit aufgehoben haben. Sowohl bei der Zurechnungs
unfähigkeit als auch bei der verminderten Zurech
nungsfähigkeit durch Alkoholrausch sind die Prüfung 
der Schuldart hinsichtlich des Sich-in-den-Rauschzu- 
stand-Versetzens und die Charakterisierung des Aus
maßes dieser Schuld als gerichtliche Aufgabe von Be
deutung, denn die Regelungen der §§ 15 Abs. 3 und 
16 Abs. 2 StGB schließen die Berücksichtigung von 
Schuldart und -ausmaß in strafverschärfender oder 
strafmildernder Hinsicht nicht aus.
Ferner hat das Präsidium des Obersten Gerichts den 
strafpolitischen Gesichtspunkt hervorgehoben, daß die 
mit dem Strafgesetzbuch von 1968 eingeführte Neurege
lung die entsprechend § 330a StGB (alt) gegebene frü
here Orientierung beseitigt hat, wonach unter Alkohol
einfluß begangene Straftaten grundsätzlich milder zu 
beurteilen waren. Allein die Tatsache der alkoholischen 
Beeinflussung rechtfertigt keine mildere Strafe. Jedoch 
können solche Umstände einen strafmildernden Einfluß 
haben, die mit dem schuldhaften Sich-in-den-Rausch- 
zustand-Versetzen im Zusammenhang stehen.
Mit dieser Entscheidung ist klargestellt, daß selbstver
ständlich auch krankhafte Faktoren zu berücksichtigen 
sind, die z. B. das Vermögen des Täters, den Alkohol
genuß zu unterlassen oder zu dosieren, beeinträch
tigten.
Auch die Schuld beim Sich-in-den-Rauschzustand-Ver- 
setzen ist in den Grundsätzen der §§ 5 ff. StGB gere
gelt. Wo es um Schuld geht, geht es ggf. auch um die 
Zurechnungsfähigkeit, und die Tatsache des Alkohol
einflusses darf nicht dazu führen, krankhafte oder 
krankheitswertige Faktoren, die bei der Aufhebung 
oder Verminderung der Zurechnungsfähigkeit mitwirk
ten, als unbeachtlich zu behandeln. Gerade durch die 
Berücksichtigung auch solcher Persönlichkeitsfaktoren 
gelingt es im konkreten Fall, die Verantwortlichkeit 
richtig zu differenzieren und zwischen haltlosen und 
unbelehrbaren Trinkern, Gelegenheitstrinkem und Per
sonen mit krankhaften Erscheinungen, die möglicher
weise auch der medizinischen Betreuung bedürfen, zu 
unterscheiden.
Die in dieser Schuldgrundlage liegende rechtliche Kon
sequenz, daß im Extremfall des § 15 Abs. 3 StGB hin
sichtlich des Sich-in-den-Rauschzustand-Versetzens so
gar verminderte Zurechnungsfähigkeit vorliegen kann, 
hat das Oberste Gericht vor kurzem ausgesprochen, 
dabei jedoch hohe Anforderungen an einen solchen 
Ausnahmefall gestellt./5/ Um Mißdeutungen vorzubeu
gen, ist zu betonen, daß nur in wenigen Fällen derart 
krasse Verhaltensstörungen vorliegen. Außerdem ist 
dabei der rechtlich-soziale Gesichtspunkt zu beachten, 
daß die gesellschaftliche Anforderung an jeden Men
schen, sich nicht in einen unkontrollierbaren Alkohol
rausch zu versetzen, einfach strukturiert und selbst für 
krankhaft beeinträchtigte Personen bei genügender 
Willensanstrengung überwiegend erfüllbar ist, und zwar 
bis hin zur unbedingten Abstinenz. Daß es dennoch 
krankhafte Erscheinungen gibt, die eine sehr einge
engte Fähigkeit zum Unterlassen und Steuern des Alko
holgenusses zur Folge haben, ist von der Medizin hin
länglich begründet worden. Es genügt hier, auf solche 
Erscheinungen hinzuweisen wie alkoholbedingte Per
sönlichkeitsveränderungen mit Entziehungserscheinun-

75/ Vgl. OG, Urteil vom 20. Dezember 1974 - 5 Ust 49/74 — 
(NJ 1975 S. 149).


